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2032-0-F 

Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern (BayVersRückIG) 

Vom 26. Juli 1999 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen
de Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats 
hiermit bekannt gemacht wird: 

Art. 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gestz gilt, soweit es nichts anderes be
stimmt, für die Bildung der Versorgungsrücklage des 
Freistaates Bayern für seine Beamten, Richter und Ver
sorgungsempfänger sowie für die Bildung der Versor
gungsrücklagen für Beamte und Versorgungsempfän
ger der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts. '\ 

(2) Dieses Gesetz gilt entsprechend für die Bildung 
der Versorgungsrücklage des Freistaates Bayern für 
die Mitglieder der Staatsregierung, die ehemaligen 
Mitglieder der Staatsregierung und deren versor
gungsberechtigte Hinterbliebenen. 

(3) Dieses Gesetz gilt entsprechend für die Bildung 
der Versorgungsrücklagen für dienstordnungsmäßig 
Angestellte und Versorgungsberechtigte (Art. 19 Baye
risches Besoldungsgesetz). 

(4) Dieses Gesetz gilt nicht 

1. für Anstalten, Stiftungen und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die auf Grund gesetzlicher Vor
schriften in ihrer Bilanz oder im Haushalt auszu
weisende Rückstellungen bilden müssen, durch die 
ihre künftigen Versorgungsausgaben in vollem Um
fang gedeckt sind; 

2. für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemein
schaften und ihre Verbände. 

Art. 2 

Errichtung von Sondervermögen 

(1) lZur Durchführung von § 14 ades Bundesbesol
dungsgesetzes (BBesG) wird zur Sicherung der Ver
sorgungsaufwendungen beim Freistaat Bayern ein 
Sondervermögen unter dem Namen "Versorgungs
rücklage des Freistaates Bayern" errichtet. 2Absatz 2 
gilt für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen ent
sprechend, soweit sie Staatsbeamte beschäftigen und 
die Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten haben. 

" 
(2) Sonstige Körperschaften, Anstalten und Stif

tungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 
Freistaates Bayern unterliegen, bilden ihre Versor-

gungsrücklage gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, 
soweit nicht nach den Absätzen 3 bis 5 etwas anderes 
bestimmt ist. 

(3) IDie Mitglieder des Bayerischen Versorgungs
verbands bilden bei diesem eine gemeinsame Versor
gungsrücklage. 2Die gemeinsame Versorgungsrück
lage ist in der Bilanz des Versorgungsverbands geson
dert auszuweisen. 3Das Nähere regelt die Satzung des 
Bayerischen Versorgungsverbands. 4Mitglieder ver
gleichbarer Versorgungswerke außerhalb des Gel
tungsbereichs dieses Gesetzes können sich nach Maß
gabe der Satzung des jeweiligen Versorgungswerks 
einer dort gebildeten Versorgungsrücklage anschlie
ßen. 

(4) Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht 
Mi tglieder des Bayerischen Versorgungsverbands sind, 
bilden jeweils eigene zweckgebundene Sonderrück
lagen für ihre Versorgungsaufwendungen. 

(5) ISonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 
Freistaates Bayern unterliegen, kann auf Antrag die 
Bildung der Versorgungsrücklagen allein oder gemein
sam mit Gemeinden und Gemeindeverbänden gestat
tet werden, sofern dabei eine ordnungsgemäße Verwal
tung der Versorgungsrücklage sichergestellt ist und 
eine gesonderte Verwaltung den Grundsätzen der Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht. 2Unter den 
gleichen Voraussetzungen kann den Sozialversiche
rungsträgern die gemeinsame Bildung von Versor
gungsrücklagen bei ihren jeweiligen Landesverbän
den gestattet werden. 3Der Antrag ist innerhalb eines 
Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes oder nach 
der Bildung der Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts zu stellen. 4Über den Antrag 
entscheidet das Staatsministerium der Finanzen. 
5Über Anträge der Träger der Sozialversicherungen 
und deren Verbände entscheidet das Staatsministe
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Gesundheit im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium der Finanzen. 

Art. 3 

Zweckbindung 

1 Die Versorgungsrücklagen dienen der Sicherung 
der Versorgungsaufwendungen. 2Sie dürfen nach Maß
gabe des Art. 7 nur zur Entlastung von Versorgungs
aufwendungen der Einrichtungen verwendet werden, 
die Versorgungsrücklagen nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 bil
den und Versorgungsbezüge zahlen. 3 Ansprüche der 
Versorgungsempfänger gegen die Versorgungsrückla
gen werden nicht begründet. 
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Art. 4 

Rechtsform der Versorgungsrücklagen 

(1) 1 Das Sondervermögen des Freistaates Bayern ist 
nicht rechtsfähig. 2Es kann unter seinem Namen im 
rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und 
verklagt werden. 3Der allgemeine Gerichtsstand des 
Sondervermögens ist München. 

(2) Die Rechtsform der Versorgungsrücklagen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen 
unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie der beim Bayerischen Versorgungsverband ge
bildeten gemeinsamen Versorgungsrücklage wird durch 
die jeweiligen haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
oder, soweit dies danach zulässig ist, durch Satzung 
bestimmt. 

Art. 5 

Verwaltung, Anlage der Mittel 

(1) lDas Staatsministerium der Finanzen verwaltet 
das Sondervermögen des Freistaates Bayern. 2Es soll 
die Verwaltung der Mittel auf eine Einrichtung außer
halb der Staatsverwaltung übertragen. 

(2) 1 Die dem Sondervermögen des Freistaates Bay
ern zufließenden Mittel einschließlich der Erträge sind 
so anzulegen, dass größtmögliche Sicherheit und Ren
tabilität gewährleistet ist. 2Das Staatsministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten 
zur Anlage der Mittel zu regeln . 3Soweit Belange der 
Sozialversicherungsträger berührt sind, ist das Ein
vernehmen mit dem Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit her
zustellen. 

(3) lFür die Anlage und Verwaltung der Versor
gungsrücklagen der Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts gelten die jeweiligen haus
haltsrechtlichen Vorschriften, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 2Die Versorgungsrücklagen 
dürfen nur zweckgebunden und nicht als innere Dar
lehen im Vermögenshaushalt verwendet werden. 3Die 
in Satz 1 genannten Einrichtungen können den Baye
rischen Versorgungsverband mit der Verwaltung der 
Mittel ihrer Versorgungsrücklage beauftragen und, 
sowei t der Bayerische Versorgungsverband die bei ihm 
gebildete Versorgungsrücklage in einem Pensions
fonds anlegt, sich an diesem Pensionsfonds mit eigenen 
Anteilen beteiligen. 4Für die Träger der Sozialver
sicherung gelten die §§ 80 bis 86 des Vierten Buchs So
zialgesetzbuch entsprechend. 

(4) lDer Bayerische Versorgungsverband verwaltet 
die bei ihm gebildete Versorgungsrückla~e nach den 
allgemein für ihn geltenden Vorschriften. Er kann die 
Versorgungsrücklage in einem Pensionsfonds gemein
sam mit seinem Sondervermögen nach Art. 37 des Ge
setzes über das öffentliche Versorgungswesen anlegen. 

Art. 6 

Zuführung der Mittel 

(1) 1 Die sich nach § 14 a Abs. 2 BBesG durch die Ver
minderung der Besoldungs- und Versorgungsanpas
sungen des laufenden Jahres und der Vorjahre erge-

benden Betrage sind von den Einrichtungen, die Ver
sorgungsrücklagen nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 bilden, jähr
lich nachträglich zum 15. Januar des Folgejahres zu 
Lasten der Titel für Amts-, Besoldungs- und Versor
gungsbezüge den jeweiligen Versorgungsrücklagen 
zuzuführen. 2Einrichtungen, die über keinen entspre
·chenden Personaltitel im Staatshaushalt verfügen und 
ihre Versorgungsrücklage gemeinsam mit dem Frei
staat Bayern bei diesem bilden, führen die Beträge, die 
sich für sie nach § 14 a Abs. 2 BBesG ergeben, direkt 
dem Sondervermögen zu. 3Beträge, die dem Sonder
vermögen des Freistaates Bayern nicht aus dem 
Staatshaushalt zugeführt werden, sind gesondert aus
zuweisen. 

(2) lDer Bayerische Versorgungsverband kann in 
seiner Satzung ein anderes Zuführungsverfahren vor
sehen. 2Soweit die Mitglieder des Bayerischen Versor
gungsverbands eine gemeinsame Versorgungsrücklage 
bei diesem bilden oder soweit Nichtmitglieder diesen 
mit der Verwaltung ihrer Versorgungsrücklage beauf
tragen (Art. 5 Abs. 3 Satz 3), sind die von den Mitglie
dern oder sonstigen Beteiligten zugeführten Beträge 
jeweils gesondert auszuweisen. 

(3) lDie Höhe der nach Absatz 1 zuzuführenden 
Beträge wird nach einer vom Staatsministerium der 
Finanzen festzulegenden Berechnungsformel aus den 
Ist-Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres er
mittelt. 2Diese Berechnungsformel ist auch für die 
Zuführungen zu den nach Art. 2 Abs. 2 bis 5 gebildeten 
Versorgungsrücklagen verbindlich. 3Der Bayerische 
Versorgungsverband kann davon abweichend in seiner 
Satzung unter Beachtung des § 14 a BBesG ein pau
schaliertes Berechnungsverfahren vorsehen. 4Soweit 
Gemeinden und Gemeindeverbände mit sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent
lichen Rechts gemeinsame Versorgungsrücklagen bil
den, sind die jeweils zugeführten Beträge gesondert 
auszuweisen. 

(4) lFür beurlaubte Beamte, denen die Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfähig 
anerkannt worden ist, sind von einer Einrichtung, die 
Versorgungsrücklagen nach Art. 1 Abs. 1 bis 3 bildet 
und die die Beurlaubung ausgesprochen hat, den Ver
sorgungsrücklagen Beträge auf der Grundlage der 
ohne die Beurlaubung jeweils zustehenden Dienst
bezüge zuzuführen. 2Das Staatsministerium der Fi
nanzen kann für beurlaubte Beamte einen Pauschal
betrag festsetzen. 

(5) lAuf die Zuführungen nach den Absätzen 1 bis 4 
ist bis zum 15. Juni des laufenden Jahres ein Abschlag 
in der zu erwartenden Höhe zu zahlen, der mit der 
Zuführung zum 15. Januar zu verrechnen ist. 2Der 
Bayerische Versorgungsverband kann in seiner Sat
zung ein anderes Verfahren vorsehen. 

Art. 7 
Verwendung der Versorgungsrücklagen 

(1) Die Versorgungsrücklagen sind nach Abschluss 
der Zuführung der Mittel (§ 14 a Abs . 2 BBesG) ab 1. Ja
nuar 2014 über einen Zeitraum von mindestens 15 Jah
ren zur schrittweisen Entlastung von Versorgungsauf
wendungen einzusetzen. 

(2) Die Entnahme der Mittel aus dem Sondervermö
gen des Freistaates Bayern wird durch die jeweiligen 
Haushaltsgesetze geregelt. 
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(3) 1 Die Entnahme der gesondert ausgewiesenen 
Mittel der sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts (Art . 2 Abs. 2) er
folgt auf der Grundlage von, auf Beschlüssen der 
Selbstverwaltungsorgane beruhenden, Entnahmeplä
nen. 2Dies gilt für die Entnahme der Mittel der gemäß 
Art. 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 gebildeten Versorgungs
rücklagen entsprechend. 

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände stellen, 
soweit sie eigene Versorgungsrücklagen gebildet ha
ben, eigene Entnahmepläne auf. 

(5) Der Verwaltungsrat des Bayerischen Versor
gungsverbands beschließt im Rahmen der Festsetzung 
des Umlagesatzes, in welcher Weise die Versorgungs

. rücklage neben der satzungsmäßig zu leistenden Um
lage zur Finanzierung der Versorgungsleistung heran
gezogen werden soll. 

(6) Die Entnahmepläne nach den Absätzen 3 und 4 
sind der zuständigen obersten Aufsichtsbehörde 
(Art. 141 Bayerisches Beamtengesetz) anzuzeigen. 

Art. 8 

Vermögenstrennung 

Die Versorgungsrücklagen sind von den übrigen 
Vermögen, Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu 
halten; sie dürfen nicht beliehen oder zum inneren Ver
mögensausgleich verwendet werden. 

Art. 9 

Wirtschaftsplan 

IDas Staatsministerium der Finanzen stellt ab dem 
1. Januar 1999 für das Sondervermögen des Freistaates 
Bayern für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschafts
plan auf. 2Die übrigen Dienstherren, die eigene Versor
gungsrücklagen bilden, sowie der Bayerische Versor
gungsverband stellen für ihren Bereich entsprechende 
Wirtschaftspläne auf. 

Art. 10 

Jahresrechnung, Geschäftsbericht 

(1) ISoweit die Verwaltung der Mittel des Sonder
vermögens des Freistaates Bayern einer Einrichtung 
übertragen wurde (Art. 5 Abs. 1 Satz 2), legt diese dem 
Staatsministerium der Finanzen jährlich einen Bericht 
über die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens 
des Freistaates Bayern vor. 2Auf dessen Grundlage 
stellt das Staatsministerium der Finanzen am Ende 
jeden Rechnungsjahres die Jahresrechnung des Son
dervermögens auf. 

(2) In den Jahresrechnungen sind der Bestand des 
Sondervermögens einschließlich der Forderungen und 
Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen und Ausga
ben auszuweisen. 

(3) 1 Das Staats ministerium der Finanzen erstellt für 
jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der Jahres
rechnung einen Geschäftsbericht über den Bestand 
und die Entwicklung der Versorgungsrücklage sowie 
die Anlage des Sondervermögens des Freistaates Bay
ern und dessen Verwaltung. 2Der Geschäftsbericht ist 
im Bayerischen Staatsanzeiger zu veröffentlichen. 

(4) IDer Bayerische Versorgungsverband, die Ge
meinden und Gemeindeverbände, soweit sie nicht 
Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbands sind, 
die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts sowie die jeweiligen Lan
desverbände der Sozialversicherungsträger können 
entsprechende Geschäftsberichte zu den bei ihnen ge
bildeten Versorgungsrücklagen erstellen und nach den 
jeweils für sie geltenden Bekanntmachungsvorschrif
ten veröffentlichen. 2Von der Erstellung eines solchen 
Berichts kann abgesehen werden, sofern der dafür er
forderliche Aufwand unverhältnismäßig groß wäre. 

Art. 11 

Beirat 

(1) IBei dem Sondervermögen des Freistaates Bay
ern wird ein Beirat gebildet. 2Er wirkt bei allen wichti
gen Fragen mit. 3Insbesondere ist er zu den Anlage
richtlinien, dem Wirtschaftsplan, der Jahresrechnung 
und dem Geschäftsbericht zu hören. 

(2) IDer Beirat besteht aus sechs Mitgliedern, die 
vom Staatsministerium der Finanzen für die Dauer 
von fünf Jahren berufen werden. 2Dem Beira t gehören 
zwei Vertreter des Staatsministeriums der Finanzen, 
ein vom Staatsministerium für Arbeit und Sozial
ordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vorgeschla
gener Vertreter der Sozial versicherungsträger, ein Ver
treter des Bayerischen Beamtenbunds, ein Vertreter 
des Bayerischen Richtervereins e.v. und ein Vertreter 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds an. 3Der Vorsitz 
wird von einem der Vertreter des Staatsministeriums 
der Finanzen geführt. 4Bei Stimmengleichheit ent
scheidet der Vorsitzende. 5Stellvertreter des Vorsitzen
den ist der weitere Vertreter des Staatsministeriums 
der Finanzen. 6Für jedes Mitglied des Beirats ist ein 
Stellvertreter zu berufen. 7Scheidet ein Beiratsmit
glied oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, so wird für 
den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger bestimmt. 

(3) Das Sondervermögen zahlt an die Beiratsmit
glieder und ihre Stellvertreter für ihre Tätigkeit keine 
Vergütung; Auslagen werden ebenfalls nicht erstattet. 

(4) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Art. 12 

Auflösung 

Die Versorgungsrücklagen gelten nach Auszahlung 
ihrer Vermögen (Art. 7) als aufgelöst. 

Art. 13 

In -Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1999 in Kraft. 

(2) Abweichend von Art. 6 Abs. 5 erfolgen die Ab
schlagszahlungen für das Jahr 1999 zwei Wochen nach 
Verkündung dieses Gesetzes. 

München, den 26. Juli 1999 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t oi ber 


